
140(Dürfen Bilder und Statuen in Kirchen mit
Kleidern verſehen werden? Auf die Frage, ob Bilder,
Statuen A mit Seidenkleidern und anderen Gewändern geziert oder
richtiger verunziert werden dürfen, antwortet die Instr. past. Eys Et
tit. VII ſich berufend auf eine Entſcheidung der hl. Riten⸗Con
gation v 14 April 1840 „Statuae sanctorum paiis Dro hieme
VGI aestatis variétaté mutatis Exhibeantur neque in proces-
Sionibus SUE Hhaldachin0o deferentur. 86d Ita repraesententur.
Ut nonnisi pietatem Sspirent“. Schüch ſagt Iun ſeiner Paſt.⸗Theol.

Au 425 „Es iſt eine ebenſo ſchöne als ſinnvolle Sitte,
die heiligen Bilder, beſonders die der Königin 90 1 Heiligen zu
krönen; jedoch Statuen der ſeligſten Jungfrau oder der Heiligen oder
gar Gemälde mit zwei⸗ oder dreifachem Gewande 3u ſchmücken, iſt
nicht 3u loben. In dem LDeeretum generale de Sacris Imaginibus

15 ärz handelt die gleichfalls vom Bekleiden
der 1  er, verbietet S nicht, ſtellt aber den ſehr 3u beherzigenden
Grundſatz auf: 7  Uae 0Culis GIIUM subjiciuntur. inordinata
166 insohta aAbpareant. 860 devotionem pariant et pieétatem“.
Werden ſolche Bilder und Statuen wirklich bekleidet, ſo ſollen Ge⸗
wänder genommen werden, wie ſie „ab antiquo mdens in Ge⸗
brauch

Florian. Franz Prandi,— 140—

XV. (Sürſen Bilder und Statuen Iudithenmit

Kleidern verſehen werden?) Auf die Frage, ob Bilder,

Statuen ꝛc. mit Seidenkleidern und anderen Gewändern geziert oder

richtiger verunziert werden dürfen, antwortet die Instr. past. Eystet.

tit. VII., ſich berufend auf eine Entſcheidung der hl. Riten⸗Congre⸗

gation v. 11. April 1840: „Statuae sanctorum pa

llüis pro hieme

vel aestatis variétaté mutatis non exhibeantur neque in proces-

Ssionibus sub baldachino deéferentur, sed ... ita repraesententur,

ut nonnisi pietatem spirent“. Schüch ſagt in ſeiner Paſt.⸗Theol.

7. Aufl. S. 425:

„Es iſt eine ebenſo ſchöne als ſinnvolle Sitte,

die heiligen Bilder, beſonders die der Königin aller Heiligen zu

krönen; jedoch Statuen der ſeligſten Jungfrau oder der Heiligen oder

gar Gemälde mit zwei⸗ oder dreifachem Gewande zu ſchmücken, iſt

nicht zu loben. In dem Décrétum generale de Sacris Imaginibus

v. 15. März 1642 handelt die S. C. R. gleichfalls vom Bekleiden

der Bilder, verbietet es nicht, ſtellt aber den ſehr zu beherzigenden

Grundſatz auf: „Quae oculis fidelium subjiciuntur, non inordinata

nec insolita appareant, sed devotionem pariant et pieètatem“.

Werden ſolche Bilder und Statuen wirklich bekleidet, ſo ſollen Ge⸗

wänder genommen werden,

wie ſie „ab antiquo wauchore —

brauch waren.

St. Florian.

Franz X. Prandi, 85

reg. h

XVI. (Eintragung der Annahme an Kindesſtatt.)

Die Paragraphe 179—183 des a. b. G.⸗B. enthalten die Bedin⸗

gungen und rechtlichen Folgen der Annahme an Kindesſtatt. Nach

§ 179 können nämlich Perſonen, welche den ehelichen Stand nicht

feierlich angelobt und keine eigenen ehelichen Kinder haben, an Kindes⸗

ſtatt annehmen; die annehmende Perſon heißt Wahlvater oder Wahl⸗

mutter, die angenommene heißt Wahlkind. Wahlväter oder Wahl⸗

mütter müſſen das 50. Jahr zurückgelegt haben und ein Wahlkind

muſs wenigſtens 18 Jahre jünger ſein als ſeine Wahleltern (§ 180).

Uneheliche Kinder können von ihren Eltern in keinem Falle adoptiert

werden (Hofdecret 28. Jänner 1816 J.G.⸗S., Nr. 1206). Eine

weſentliche, rechtliche Wirkung der Annahme an Kindesſtatt iſt, daſs

die angenommene Perſon den Namen des Wahlvaters oder den

Geſchlechtsnamen der Wahlmutter erhält; ſie behält aber zugleich

ihren vorigen Familiennamen und den ihr etwa eigenen Familien⸗

adel bei (S 182). Zwiſchen den Wahleltern und dem Wahlkinde und

deſſen Nachkommen finden, inſoweit das Geſetz keine Ausnahme macht,

gleiche Rechte, wie zwiſchen den ehelichen Eltern und Kindern ſtatt.

Der Wahlvater übernimmt die väterliche Gewalt.

Auf die übrigen

Mitglieder der Familie der Wahleltern hat das Verhältnis zwiſchenLeg or —
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den Wahleltern und dem Wahlkinde keinen Einfluss dagegen verliert
das Wahlkind auch die Rechte ſeiner eigenen Familie nicht (8 183)
Zufolge de.  8 atente Aug 1854 8 —57 Uden Wahleltern und dem Wahlkinde keinen Einfluſs enehen verliert

das Wahlkind auch die Rechte ſeiner eigenen Familie nicht (§ 183).

Zufolge des k. Patentes v. 9. Aug. 1854 § 257 u. ſ. f. R.⸗G.⸗Bl.

Nr. 208 kann die Annahme an Kindesſtatt nur durch eine

ſchriftliche oder gerichtliche Uebereinkunft zwiſchen dem

Wahlvater oder der Wahlmutter und dem Wahlkinde

oder deſſem rechtmäßigen Vertreter (Vater, Mutter, Vormund,

Vormundſchafts⸗Behörde) erfolgen. Die Annahme an Kindes-

ſtatt muſs von dem zuſtändigen Gerichtshofe erſter In⸗

ſtanz beſtätigt werden. Das Geſuch um Beſtätigung der Adoption

iſt entweder bei der Vormundſchafts⸗Behörde, ſonſt bei dem Gerichts⸗

hofe erſter Inſtanz anzubringen. Die erfolgte Beſtätigung der Adoption

wird von dem Gerichtshof in das Gerichtsprotokoll eingetragen und

dem Wahlvater oder der Wahlmutter ſowohl als dem Wahlkinde

oder dem Vertreter desſelben von der Beſtätigung Nachricht gegeben.

— Es beſteht kein Geſetz, welches verlangt, daſs die

Thatſache der geſchehenen Adoption in das Geburts- oder

Taufbuch eingetragen werde. Doch iſt dieſe Eintragung aus

mehrfachem Grunde wünſchenswert, zumal durch die Annahme an Kindes⸗

ſtatt nach Umſtänden ein Ehehindernis begründet wird und zwar nach

canoniſchem Rechte, auch nach Aufhebung der Adoption, zwiſchen dem Adop⸗

tierenden und Adoptierten, ſowie jenen Nachkommen des letzteren,

welche zur Zeit der Adoption unter deſſen väterlicher Gewalt ſtanden,

dann zwiſchen dem Adoptierenden und der Gattin des Adoptierten,

wie auch dem Adoptierten und der Gattin des Adoptierenden.

Ueberdies kann, ſolange die Adoption währt, zwiſchen dem Adoptierten

und des Adoptierenden leiblichen, rechtmäßigen, unter der väterlichen

Gewalt ſtehenden Kindern keine giltige Ehe geſchloſſen werden. „Daſs

dieſes Ehehindernis auch ein ſtaatliches wäre, laſſen dringende Rück⸗

ſichten des Anſtandes und der Sittlichkeit fordern, aber die meiſten

Juriſten verneinen es.“ (Leitf. f. Eheangel. v. P. W. Dannerbauer).

Wiewohl nun nach einem Juſtizminiſterial⸗Erlaſs v. 30. April 1860

keine Vorſchrift beſteht, durch welche die Eintragung der geſchehenen

Annahme an Kindesſtatt in den Geburtsmatrikeln angeordnet wird,

ſo wird doch gewöhnlich zufolge Juſtizminiſterial⸗Erlaſs v. 6. Dee.

1859 von den betreffenden Gerichten die vorgenommene Annahme

an Kindesſtatt an die k. k. Statthalterei und von dieſer an das

Ordinariat angezeigt. Letzteres beauftragt das zuſtändige Pfarramt

zur Vornahme der Eintragung in die Geburtsmatrikel.

Franz X. Prandl,

St. Florian.

reg. Chorherr.

XVII (Erſecration der Altäre nach den Eutſchei⸗
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0 nach Umſtänden ein Ehehindernis begründet wird und nach
canoniſchem E  E, auch nach Aufhebung der Adoption, zwiſchen dem p  2
tierenden und Adoptierten, owie jenen Nachkommen des letzteren,
welche ur Zeit der Adoption Unter deſſen väterlicher Gewalt ſtanden,
dann zwiſchen dem Adoptierenden und der Gattin des Adoptierten,
ie auch dem Adoptierten und der Gattin des Adoptierenden.
Ueberdies kann, ſolange die Adoption währt, wiſchen dem Adoptierten
und des Adoptierenden leiblichen, rechtmäßigen, Iuter der väterlichenGewalt ſtehenden Kindern keine giltige Ehe geſchloſſen werden. „ Daſs
dieſes Ehehindernis auch ein ſtaatliches wäre, laſſen dringende Rück
ſichten des Anſtandes und der Sittlichkeit fordern, aber die meiſten
Juriſten verneinen ES (Leitf Eheangel. P Wẽĩ Dannerbauer).
Wiewohl nun nach einem Juſtizminiſterial⸗Erlaſs v 3 April 1860
keine Vorſchrift beſteht, ur welche die Eintragung der geſchehenenAnnahme an Kindesſtatt In den Geburtsmatrikeln angeordne wird,
ſo wird doch gewöhnlich zufolge Juſtizminiſterial-Erlaſs v 6 Dee
—1859 von den betreffenden Gerichten die vorgenommene Annahme
an Kindesſtatt NI die Statthalterei und von dieſer an das
Ordinariat angezeigt. Letzteres beauftragt da zuſtändige PfarramtVornahme der Eintragung in die Geburtsmatrikel.

Franz Prandl,H Florian. Leg orherr.

XVII. (Exſ

ation der Altäre nach den Entſeah
dungen der Batete ut..0 Es gibt zwei Arten u


